
 
Teilnahmebedingungen für Sponsoren 
 
1. Titel der Veranstaltung 
VELB und ILCA Kongress, 1.– 3. Oktober 2008 
“A World Wide View on Breastfeeding”  
30.09.2008 VELB Generalversammlung und “Willkommensempfang“ 
Austria Center Wien 
 
2. Veranstalter 
VELB - Verband Europäischer Laktationsberaterinnen 
ILCA - International Lactation Consultant Association 
 
3. Organisation 
König & May GbR, Jägerallee 28, D-14469 Potsdam  
Telefon: +49-331-20056520  
Fax: +49-331-20056522 oder +49-1803-5518-56520 
velb-ilca@KM-Potsdam.de 
www.km-potsdam.de 
 
4. Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten 
Austria Center Vienna, Bruno Kreisky-Platz 1, A-1220 Wien, www.acv.at 
 
Öffnungszeiten des Tagungsbüros (Änderungen vorbehalten!) 
Dienstag 30. 09.2008 10:00 – 20:00 Uhr 
Mittwoch   01.10.2008 07:30 – 18:00 Uhr 
Donnerstag   02.10.2008 07:30 – 18:00 Uhr 
Freitag   03.10.2008 07:30 – 17:30 Uhr 
 
Öffnungszeiten der Industrieausstellung (Änderungen vorbehalten!) 
Mittwoch  01.10.2008 08:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag  02.10.2008 08:00 – 17:30 Uhr 
Freitag  03.10.2008 08:00 – 16:30 Uhr 
 
5. Auf- und Abbauzeiten, Standmiete 
Siehe Teilnahmebedingungen für Aussteller 

6. Kosten 
Die Kosten entnehmen Sie der Aussteller- und Sponsoreninformation. 
 
7. Zulassung 
Über die Zulassung einer Sponsoringbeteiligung zur Veranstaltung entschei-
det der VELB durch Zusendung der Anmeldebestätigung.  
VELB / ILCA verzichten an diesem Kongress auf Werbung und Vorstellung 
von Kindernährmitteln, insbesondere von Muttermilchersatzprodukten, sowie 
von Beruhigungs- und Flaschensaugern.  
Der Sponsor verpflichtet sich, den Internationalen Kodex zur Vermarktung 
von Muttermilchersatzprodukten und die ILCA / VELB Werberichtlinien 
einzuhalten. Kodex und Werberichtlinien sind der Homepage des VELB 
www.velb.org oder www.km-potsdam.de zu entnehmen. 
 

8. Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungsstellung erfolgt spätestens bis 30. Juni des VELB und ILCA 
Kongresses. Alle vom VELB berechneten Beträge sind ohne jeden Abzug zu 
dem auf der Rechnung genannten Zahlungstermin fällig. Bei verspäteter 
Bezahlung der Rechnung kommt für die Berechnung der Verzugszinsen jener 
Wert zum Ansatz, der 3,5 % über dem von der OeNB jeweils veröffentlichtem 
Basiszinssatz liegt. 
 
9. Versicherung 
Der Sponsor haftet für jeden Personen- und Sachschaden, der im Rahmen seiner 
Aktivitäten entsteht. Es wird empfohlen, selbst für einen ausreichenden Versiche-
rungsschutz zu sorgen. Der Veranstalter  trägt nur das allgemeine Haftpflichtrisiko. 
Für Gegenstände, die in das Haus eingebracht werden, wird seitens des Veranstal-
ters und des Hauses keine Haftung übernommen. 

10. Aussteller- und  Sponsorenliste 
Anlässlich des VELB und ILCA Kongress “A World Wide View on Breastfeeding” 
wird eine Aussteller- und Sponsorenliste zur Veranstaltung herausgegeben. Für 
versehentlich nicht erfolgte Eintragung, fehlerhafte Ausführungen, Druckfehler etc. 
übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

11. Sonstige Bestimmungen 
Der VELB ist zur Kündigung berechtigt, wenn der Sponsor den vereinbarten 
Leistungen oder Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt bzw. den Kodex zur 
Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten nicht einhält (siehe www.velb.org 
oder www.km-potsdam.de) 

12. Gastronomie 
Die Bewirtschaftung der Teilnehmer muss über die konzessionierte Haus-
gastronomie erfolgen. Nicht zugelassen sind andere professionelle Caterer.   
 
13. Erfüllungsort / Gerichtsstand 
Erfüllungsort für alle gegenseitigen Verpflichtungen ist A-2511 Pfaffstätten, als 
Gerichtsstand wird das Bezirksgericht in A-2500 Baden vereinbart. 
 


